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Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Östliche Partnerschaft der Europäischen Union entschlossen gestalten und 
konsequent fortsetzen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Seit dem 7. Mai 2009 besteht zwischen der EU und den östlichen Nachbarn Armenien, 
Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und Ukraine die Östliche Partnerschaft 
(ÖP). Sie bildet als unverzichtbares Element der EU-Außenpolitik einen Rahmen für 
Angebote, Reformen nachhaltig zu unterstützen, die sich in den Partnerländern entwi-
ckeln sowie die politische Assoziierung und wirtschaftliche Integration zu fördern. Die 
ÖP selbst sieht keine EU-Beitrittsperspektive vor. Für Russland wurden bereits seit 
Gründung der Europäischen Nachbarschaftspolitik Mitte der 2000er Jahre auf dessen 
Wunsch andere Kooperationsmöglichkeiten entwickelt.  

Der Deutsche Bundestag bekennt sich seit langem zu dem Ziel, im Geiste der Schluss-
akte der Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) die 
staatliche, demokratische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu unterstützen. Er ist davon überzeugt, dass stabile 
und nachhaltige Nachbarschaftsbeziehungen dauerhaft nur auf einer gemeinsamen 
Wertegrundlage zu erreichen sind. Gleichzeitig betont der Deutsche Bundestag die 
Notwendigkeit, von den gegebenen politischen Realitäten auszugehen und im Einver-
nehmen mit den jeweiligen Partnern länderspezifische Konzepte zu entwickeln. 

Der nächste Gipfel der Östlichen Partnerschaft soll am 24. November 2017 unter est-
nischer Ratspräsidentschaft in Brüssel stattfinden. Der Deutsche Bundestag erwartet, 
dass von diesem Gipfel neue Impulse für eine Weiterentwicklung der ÖP ausgehen 
und sich die Bundesregierung für einen effektiveren Einsatz der EU-Instrumente ein-
setzt, um den Mehrwert der Östlichen Partnerschaft für die Menschen in den Partner-
ländern deutlich zu machen. Ein zentrales Thema des ÖP-Gipfels sollte daher der 
Stand bei der Umsetzung der vereinbarten Reformen durch die Partnerländer sein. 

Grundlagen und Reform der östlichen Partnerschaftspolitik der EU 

Artikel 8 des Vertrages über die Europäische Union verpflichtet die Union, besondere 
Beziehungen zu den Ländern ihrer Nachbarschaft zu entwickeln.  Bereits vor dieser 
vertraglichen Festlegung wurde im Jahre 2003 das Konzept der Europäischen Nach-
barschaftspolitik (ENP) entwickelt. Ziel dieses Konzepts ist es, in der Nachbarschaft 
der EU ein möglichst hohes Maß an Stabilität, Demokratie und Wohlstand zu fördern 
und so anzustreben, dass die Union von einem „Ring von Freunden“ umgeben ist. Als 
östliche Dimension dieser Nachbarschaftspolitik präsentierten Schweden und Polen 
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im Jahre 2008 das Konzept der ÖP, welches in der gesamten EU Zustimmung erfuhr. 
Deutschland fühlte sich dem Anliegen der ÖP von Anbeginn verpflichtet und hat an 
seiner Gestaltung und Umsetzung mitgewirkt. Bei kritischer Bilanzierung der zurück-
liegenden Jahre zeigt sich, dass das erklärte Ziel der ÖP, den östlichen Nachbarstaaten 
der EU durch Kooperation und Hilfen sowie Unterstützungen bei Transformation, Mo-
dernisierung und Demokratisierung Möglichkeiten zu eröffnen, sich zu einer stabilen 
und wirtschaftlich prosperierenden Umgebung zu entwickeln, bisher nicht oder nur in 
Ansätzen erreicht wurde. 

Neben mangelndem politischem Willen, ausgebliebenen Reformen seitens der poli-
tisch Verantwortlichen in den ÖP-Ländern, divergierenden außenpolitischen Zielen in 
einigen ÖP-Staaten und konzeptionellen Defiziten der ÖP einerseits zeigte sich im 
Zuge der Umsetzung der ÖP andererseits, dass Russland diese Länder als eigenes Ein-
flussgebiet betrachtet und einer Annäherung an die EU sowie der gesellschaftlichen 
Transformation dieser Länder zunehmend kritisch gegenübergestanden hat. 

In der Folge nahmen die Spannungen mit Russland zu. Dies sollte kein Anlass sein, 
von der Grundidee der ÖP abzurücken. Vielmehr sieht der Deutsche Bundestag in die-
sem Nachbarschaftskonzept ein unverzichtbares Element der EU-Außenpolitik. Aller-
dings verdeutlichen die Entwicklungen der letzten Jahre die Reformbedürftigkeit der 
ÖP. 

Der Deutsche Bundestag unterstützt deshalb die 2015 auf Initiative von Frankreich, 
Polen und Deutschland im Rahmen des Weimarer Dreiecks durchgeführte Überprü-
fung der ENP und die daraufhin von der EU-Kommission und dem Europäischen Aus-
wärtigen Dienst vorgelegten Vorschläge zur Neuausrichtung, die es nun in der Praxis 
sowohl für die südliche als auch für die östliche Nachbarschaft und damit für die ÖP 
umzusetzen gilt. Dabei ist es wichtig, klarere Ziele zu definieren und zu kommunizie-
ren. Als grundsätzliche Anliegen bleiben, die Souveränität der postsowjetischen Staa-
ten zu befördern, sie bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation zu 
unterstützen und eine politische Neugestaltung im Sinne freiheitlich-demokratischer 
Werte zu fördern, die allgemeinen Menschenrechte und individuellen Freiheiten zu 
sichern sowie die Zivilgesellschaft zu unterstützen, den Rechtsstaat, die Gewaltentei-
lung und die repräsentative Demokratie zu stärken. 

Wirtschaftliche und politische Transformation postsozialistischer Länder sind lang-
wierige Prozesse. Die ÖP, die ihre Stärken in der Begleitung langfristiger Entwicklun-
gen besitzt, sollte sich darauf einstellen. Bei den Überlegungen zur differenzierten Ge-
staltung innerhalb der ÖP ist zu unterscheiden zwischen Ländern mit EU-Assoziie-
rungsabkommen (Moldau, Georgien, Ukraine) und Ländern, die andere Formen der 
Zusammenarbeit in der ÖP suchen, wie Armenien, Aserbaidschan und Belarus.  

Für die ÖP dürfte es besonders wichtig sein, den eingeschlagenen Weg differenzierter 
Kooperationsangebote an die Partnerländer fortzusetzen. Der Deutsche Bundestag ist 
überzeugt, dass jedes Programmland eine schlanke, transparente und klar definierte 
Agenda braucht.  

Grundsätzlich muss garantiert bleiben, dass das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn 
der EU nicht zur Verhandlungsmasse zwischen EU und Russland werden kann. 

Die Östliche Partnerschaft mit Armenien, Aserbaidschan und Belarus 

Von dem nach Jahren fertig ausgehandelten Assoziierungsabkommen ist Armenien im 
Vorfeld des im November 2013 stattgefundenen ÖP-Gipfels in Vilnius zurückgetreten. 
Es sollte das bestehende Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) ersetzen. 
Gleichzeitig war als integraler Bestandteil auch die Einrichtung einer „tiefen und um-
fassenden Freihandelszone“ vorgesehen. Armenien erklärte jedoch am 3.9.2013, der 
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) beizutreten. Armenien hat an partnerschaftli-
chen Beziehungen sowohl zur EU als auch zu Russland ein genuines Eigeninteresse.  
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Der Deutsche Bundestag begrüßt die zwischenzeitlich abgeschlossenen Verhandlun-
gen über ein neues bilaterales Rahmenabkommen zwischen der EU und Armenien, das 
am 21.3.2017 paraphiert worden ist. Hiermit kann ein Beispiel gesetzt werden, wie 
Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion und die Beteiligung an Nachbar-
schaftskonzepten der EU in eine kooperative Beziehung gebracht werden können. 

Die armenische Diaspora in Russland umfasst knapp zwei Millionen Menschen, da-
runter ca. 500.000 Arbeitsmigranten, deren Geldtransfers in ihre Heimat bis zu einem 
Fünftel der armenischen Wirtschaftsleistung ausmachen. Gleichzeitig liegen die russi-
schen Direktinvestitionen in Armenien an der Spitze und Russland ist nach der EU 
zweitgrößter Handelspartner Armeniens.  

Aserbaidschan hat nach seiner Aufnahme in die ÖP 2009 sehr früh deutlich gemacht, 
kein Interesse an einer EU-Assoziierung zu haben. Ebenso wird ein Beitritt zur EAWU
abgelehnt. Dem erkennbaren Wunsch Aserbaidschans nach partnerschaftlichen Bezie-
hungen zur EU, durch den im Mai 2015 vorgelegten Entwurf eines neuen Rahmenab-
kommens, das das bisherige PKA ersetzen soll, sollte grundsätzlich positiv begegnet 
werden, auch wenn über die inhaltlichen Prioritäten ihrer Gestaltung unterschiedliche 
Vorstellungen deutlich werden, wonach die aserbaidschanischen Interessen sich mehr 
auf wirtschaftliche, energie- und hochschulpolitische Felder konzentrieren. Deshalb 
begrüßt der Deutsche Bundestag, dass nach Erteilung eines EU-Verhandlungsmanda-
tes für ein neues Rahmenabkommen im November 2016 Anfang Februar 2017 die 
Verhandlungen mit Aserbaidschan zu einem neuen Abkommen aufgenommen wur-
den. Unabhängig von allen vorhandenen Interessen an wirtschaftlichen Beziehungen 
hat das Bemühen um Stabilität in der gesamten Region des Südkaukasus höchste Pri-
orität. Das Land ist ein wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor in der Region. Jedoch setzen 
der ungelöste Konflikt mit Armenien um die Region Berg-Karabach, die autoritären 
Führungsstrukturen und Repressionen gegenüber der Zivilgesellschaft der Vertiefung 
des bilateralen Verhältnisses mit der EU Grenzen.  

Bei der anstehenden Neuverhandlung vertraglicher Beziehungen ist neben Hand-
lungsoptionen in Fragen der Energieversorgungssicherheit auch die Gewährleistung 
demokratischer Grundprinzipien festzuschreiben. Daher begrüßt der Deutsche Bun-
destag den Bezug im Verhandlungsmandat auf die gemeinsamen Werte. Bei völligem 
Ausschluss politischer Verpflichtungen aus dem Vertrag, zu denen auch persönliche 
und zivilgesellschaftliche, demokratische Grundfreiheiten zählen, blieben notwendige 
Voraussetzungen einer Öffnung des europäischen Marktes unerfüllt. Auch den Ar-
beits- und Wirkungsmöglichkeiten politischer Stiftungen und anderer Nichtregie-
rungsorganisationen muss im künftigen Abkommen ausreichend Raum gewidmet wer-
den. 

Nach der EU ist Russland zweitwichtigster Handelspartner für Aserbaidschan. Die Be-
ziehungen zu Russland spielen in der aserbaidschanischen Gesellschaft eine wichtige 
Rolle. Circa drei Millionen Aserbaidschaner leben in Russland, von denen viele als 
Gastarbeiter tätig sind, die jährlich ca. drei Milliarden US-Dollar in ihr Heimatland 
überweisen.  

Belarus ist Mitglied der EAWU. Mit der EU gibt es aufgrund der jahrelangen EU-
Sanktionen gegen das Land bislang kein bilaterales Abkommen. Dennoch beteiligt 
sich Belarus aktiv am multilateralen Teil der ÖP. Trotz der engen Verbundenheit zu 
Russland werden diese Beziehungen immer wieder durch wirtschaftliche Auseinan-
dersetzungen und in letzter Zeit auch durch politische Verstimmungen belastet. 

Belarus sieht seine Rolle zunehmend als Drehscheibe im Handel der EU mit Russland. 
Ein großzügigerer Zugang zu den europäischen Wirtschafts- und Finanzmärkten 
könnte diese Selbstverortung stützen und eine spezifische Partnerschaft zum vereinten 
Europa begründen. In der Aufhebung der Sanktionen gegen belarussische Amtsträger 
durch die EU im vergangenen Jahr sieht der Deutsche Bundestag ein Signal für ein 
beiderseitiges Entgegenkommen. Bedingt durch die starke Rezession der vergangenen 
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Jahre ist Belarus auf wirtschaftliche Impulse dringend angewiesen, müsste hierfür aber 
auch die entsprechenden rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen schaffen 
und Strukturreformen angehen.  

Inoffizielle Statistiken gehen von einer Anzahl belarussischer Gastarbeiter in Russland 
in der Größenordnung von 600.000 bis zu einer Million aus. Das Nachbarland ist für 
Belarus auch der zentrale Absatzmarkt und mit einem Anteil von ca. 48 Prozent der 
wichtigste Handelspartner. Die russischen Direktinvestitionen liegen in Belarus bei 
über 57 Prozent. Deutliche Preisnachlässe für russische Gas-und Öllieferungen sowie 
Kredite Russlands tragen einerseits zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilität von 
Belarus, andererseits aber auch dazu bei, dass Russland politisch und wirtschaftlich 
der Schlüsselpartner von Belarus ist. 

Die letzten Parlamentswahlen haben einen weitgehend friedlichen Verlauf und einen
marginalen Erfolg der Opposition gezeigt, aber auch, dass es keinen echten politischen 
Wettbewerb gibt. Belarus ist das einzige europäische Land, das die Todesstrafe ver-
hängt und vollstreckt. Neben dem unverhältnismäßigen Vorgehen der Sicherheitsbe-
hörden bei den jüngsten Demonstrationen offenbart es damit einen fundamentalen Dis-
sens mit allen anderen europäischen Staaten. Nichtsdestotrotz hat sich auch gezeigt, 
dass in Belarus, nach einem geduldigen und intensivierten Dialog, kleine Veränderun-
gen stattgefunden haben. Dazu zählen die Verabschiedung eines belarussischen Men-
schenrechts-Aktionsplans, administrative Verbesserungen bei den Wahlabläufen des 
Parlamentes und Visaerleichterungen für 80 Länder, darunter auch die EU-Mitglied-
staaten. Die Weiterentwicklung der EU-Belarus-Beziehungen wird jedoch davon ab-
hängen, wie sich die Lage im Land hinsichtlich der Meinungs- und Versammlungs-
freiheit weiterentwickelt. 

Die Östliche Partnerschaft mit Georgien, Moldau und der Ukraine

Am 26.3.2015 ratifizierte der Deutsche Bundestag die Assoziierungsabkommen mit 
der Ukraine, Georgien und Moldau. Er bekennt sich zu den damit eingegangenen Ver-
pflichtungen und setzt auf solidarischen, aber auch kritischen Dialog mit den Partner-
ländern. 

Durch die Umsetzung der mit dem Assoziierungsvertrag verbundenen Vertieften und 
Umfassenden Freihandelszone (DCFTA) wird ein Beitrag zur Transformation der 
Volkswirtschaften der genannten Länder geleistet. Ziel sind leistungsstarke ökonomi-
sche Grundlagen für stabile gesellschaftliche Verhältnisse. Dazu gehört ebenso die 
Herstellung des sozialen Friedens durch handlungsfähige Sozialpartner und Strukturen 
des sozialen Dialogs. Der Deutsche Bundestag ist sich der besonderen Herausforde-
rungen dieser Veränderungsprozesse bewusst. Die Erfahrungen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Umgestaltung in den östlichen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union können diesbezüglich wertvolle Orientierung geben. Die Notwendigkei-
ten, die ökonomischen Herausforderungen der ÖP-Länder mutig und zielstrebig anzu-
gehen, sind vielfach deutlich. Von der politischen Umgestaltung durch weitgehende 
institutionelle Strukturreformen, die Deutschland und die EU bereit sind, aktiv finan-
ziell und personell zu begleiten, erwartet der Deutsche Bundestag einen gesellschaft-
lichen und politischen Umbau zum Wohle der Bevölkerung.  

Neben tiefgreifenden Strukturreformen in den drei Ländern unter Berücksichtigung 
der schwierigen Ausgangssituation erwartet der Deutsche Bundestag eine glaubwür-
dige und konsequente Bekämpfung von Oligarchie, Nepotismus und Korruption. We-
niger als die Altlasten der sowjetischen Planwirtschaft sind diese Auswüchse einer 
missratenen Interpretation der freien Marktwirtschaft Ursache der vorhandenen öko-
nomischen Missstände. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die positiven Wir-
kungen der engen EU-Kooperation den breiten Kreisen der Bevölkerung zu Gute kom-
men. Bei der Unterstützung der Partnerländer durch EU-Mittel ist deren zweckbestim-
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mungsgemäße Verwendung durch größtmögliche Transparenz, exakte Rechnungsle-
gung, gründliche Evaluierung und regelmäßige Prüfungen des Europäischen Rech-
nungshofes sicherzustellen.   

Alle drei Staaten sind durch ungelöste territoriale Konflikte in ihrer Stabilität belastet. 
Eine Chance zur kurzfristigen Lösung dieser Konflikte besteht bei realistischer Be-
trachtung nicht. Die ÖP bietet jedoch eine Chance, ein günstiges Umfeld für die mittel- 
oder langfristige Lösung dieser regionalen Konflikte zur Wiederherstellung der terri-
torialen Integrität dieser Staaten und zu ihrer gesellschaftlichen Konsolidierung zu 
schaffen und zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur in Europa beizutragen. 

Die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau haben sich auf dem Weg zur Asso-
ziierung unterschiedlich entwickelt.  

Georgien hat in den letzten zehn Jahren und besonders im Vorfeld des Assoziierungs-
abkommens beachtliche Fortschritte in Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, guter Regie-
rungsführung und marktwirtschaftlicher Reformen erreicht. Hier trug unter anderem 
die seit 1993 bestehende rechtliche Zusammenarbeit mit Deutschland, die zur Über-
nahme wichtiger Rechtsgrundlagen führte, nachweislich zu den erlangten Fortschritten 
bei. 

Sehr reformorientiert zeigt sich Georgien bei der Stärkung des Rechtsstaates. Mit der 
EU wird ein regelmäßiger Menschenrechtsdialog geführt. Hauptthemen sind Rahmen-
bedingungen für Wahlen, Pressefreiheit, Minderheitenrechte und Antidiskriminierung. 
Erkennbare Verbesserungen erreichte Georgien im Bereich der Korruptionsbekämp-
fung. Auf dem Weg dahin wurden tiefgreifende Verwaltungsreformen durchgeführt, 
für die beispielgebend die Umstrukturierung der Polizei genannt werden kann. 

Beständige ausländische Direktinvestitionen zeigen das Vertrauen von Investoren in 
die inzwischen errungene politische Stabilität sowie die ökonomische Entwicklung 
Georgiens, das auch wichtiges Transitland für fossile Rohstoffe Richtung Westeuropa 
ist. Die industrielle Produktion ist allerdings unterentwickelt. Weitere Reformen für 
Unternehmen stehen auf der Tagesordnung, ebenso wie im Bereich der Bildung, ori-
entiert an der deutschen dualen Berufsausbildung. 

Seit dem Augustkrieg 2008 mit Russland sind die diplomatischen Beziehungen mit 
dem Land unterbrochen. In den von Georgien durch Russland abgetrennten Gebieten 
Abchasien und Südossetien sind ca. 10.000 russische Soldaten stationiert. Georgien 
besteht zu Recht auf seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität und den 
Abzug russischer Truppen von seinem Staatsgebiet und versucht trotz allem, mit Russ-
land ein pragmatisches Verhältnis zu entwickeln. Die von Russland vor kurzem ge-
troffene Entscheidung, ein Abkommen über die Eingliederung einzelner Einheiten der 
südossetischen Streitkräfte in den Bestand der russischen Armee abzuschließen, ent-
spannt leider die regional schwierige Situation nicht. 

Georgien kann aufgrund seines eingeschlagenen Reformweges und trotz der bestehen-
den territorialen Herausforderungen als Vorreiter in der Umsetzung der Reformpro-
zesse der ÖP gelten und verdient eine besondere Würdigung. Die inzwischen in Kraft 
getretene Visaliberalisierung der EU mit Georgien ist daher ausdrücklich zu begrüßen. 

Die Republik Moldau hat durchaus das Potential, wieder zu ihrer Rolle als engagierter 
Teilnehmerstaat in der ÖP zurückzufinden. Die schleppende Reformumsetzung sowie 
der Bankenskandal haben die Reputation wichtiger politischer Kräfte im Land stark 
geschädigt, was sich unmittelbar in einer gefährlichen Regierungskrise niederschlug. 
Die politischen Mandatsträger sind aufgefordert, glaubwürdig Verantwortung zu über-
nehmen und ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, um auf dem Gebiet der Kor-
ruptionsbekämpfung Erfolge zu erzielen. Die Erfahrungen mit der Visabefreiung für 
moldauische Staatsbürger sind insofern positiv, als dass es weder zu dramatischen Ver-
stößen, noch zu massenhaftem Missbrauch der Visaliberalisierung kam. 
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Belastet ist das Land durch den seit den 90er Jahren bestehenden Konflikt um 
Transnistrien, in dem ca. 1.400 russische Soldaten stationiert sind, das aber völker-
rechtlich zu Moldau gehört. Moldau steht als strukturschwacher Staat vor großen Her-
ausforderungen bei der Überwindung der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzkrise, 
der Schaffung einer effizienten Verwaltung, der Befreiung von einem undurchsichti-
gen und von Oligarchen bestimmten Bank- und Finanzsektor, der Mediengesetzge-
bung, der Einhaltung von Regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs und der Entwick-
lung rechtstaatlicher Strukturen.  

Die EU ist größter Handelspartner für die Republik Moldau. Die Russische Föderation 
ist für das Land mit einem Anteil an 40 Prozent der Agrarexporte ein zentraler Absatz-
markt. Noch bedeutender ist die Verbindung zwischen beiden Ländern durch die 100-
prozentige Abhängigkeit Moldaus von russischen Gasimporten und fünf Milliarden
US-Dollar Gasschulden. Die Auslandsüberweisungen sind der Hauptkapitalzufluss in 
die moldauische Wirtschaft und tragen zu mehr als 25 Prozent zum Bruttoinlandspro-
dukt in Moldau bei. Seit Ende 2016 gibt es zwischen beiden Ländern einen Aktions-
plan zur weiteren Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen für das Jahr 
2017. 

Der Reformprozess in der Ukraine erfährt die größte Beachtung in der Öffentlichkeit. 
Die „Revolution der Würde“ und die Flucht von Staatspräsident Wiktor Janukowitsch 
führten zu einer politischen und gesellschaftlichen Neuorientierung. Die damit verbun-
denen Veränderungen sind schmerzhaft und konfliktreich. Die völkerrechtswidrige 
Krimannexion und die russische Unterstützung der Separatisten im Donbass ver-
schlechterten die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Assoziierungsabkom-
mens dramatisch. Somit sind das Land und seine politischen Kräfte gezwungen, viele 
Prozesse gleichzeitig und unverzüglich zu bewältigen. Dazu gehört die positive Fort-
setzung der Reformfortschritte im Bankensektor, im Justizwesen, beim Abbau der 
Schattenwirtschaft und bei der weiterhin notwendigen Intensivierung der Korruptions-
bekämpfung. Gute Ansätze waren hierbei die Einführung eines internetbasierten Ver-
gabesystems für staatliche Beschaffungsmaßnahmen sowie der elektronischen Ein-
kommens- und Vermögenserklärung von Staatsbediensteten. Das kürzlich in Kraft ge-
tretene Gesetz, mit dem Vertreter der Zivilgesellschaft, die im Bereich der Korrupti-
onsbekämpfung aktiv sind, zur Abgabe einer elektronischen Vermögens- und Einkom-
menserklärung verpflichtet werden, weist jedoch in die falsche Richtung. Damit tritt 
die Rechenschaftspflicht staatlicher Stellen in den Hintergrund. Es entsteht vielmehr 
der Eindruck, dass entgegen der offiziellen Antikorruptionspolitik gegen diejenigen 
vorgegangen werden soll, die sich für das Ziel der Korruptionsbekämpfung einsetzen. 
Eine Behinderung dieses zivilgesellschaftlichen Engagements kann nicht im Interesse 
der Ukraine sein. Der Deutsche Bundestag setzt darauf, dass das Gesetz in naher Zu-
kunft die angekündigten Überarbeitungen erfährt. 

Auch die engagiert begonnene Energiemarktreform gilt es trotz oligarchischen Wider-
standes wieder stärker in Angriff zu nehmen, um auch den selbstgesetzten Zeitplan 
einzuhalten. Herausforderungen sind ebenso eine Renten- sowie eine weitere Steuer-
reform. 

Der Deutsche Bundestag begrüßt das zunehmende Bestreben der internationalen Geld-
geber, Hilfen mit einer strikten Konditionierung zu verbinden. Dies war auch eine 
Kernempfehlung des Europäischen Rechnungshofes in seinen Sonderberichten zu 
Moldau (Bericht Nr. 13/2016) und zur Ukraine (Bericht Nr. 32/2016).  

Der Deutsche Bundestag begrüßt ausdrücklich die erfolgte Visaliberalisierung mit der 
Ukraine und möchte es als ein Signal für gegenseitiges Vertrauen hervorheben. 

Die trilateralen Gespräche in den Jahren 2014 und 2015 zwischen der Ukraine, Russ-
land und der EU zum Freihandelsteil des Assoziierungsabkommens haben keine we-
sentliche Annäherung ergeben. Russland hat daraufhin Anfang 2016 das Freihandels-
abkommen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mit der Ukraine ausgesetzt 
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und ein Lebensmittelembargo gegen die Ukraine verhängt. Russische Transitbeschrän-
kungen für ukrainische Güter haben zwischenzeitlich auch den Verkehr an der ukrai-
nisch-russischen Grenze erheblich eingeschränkt. Die weiteren Mitgliedstaaten der 
EAWU haben sich bislang den russischen Entscheidungen im Handel mit der Ukraine 
nicht angeschlossen. 

Die EU ist inzwischen wichtigster Handelspartner der Ukraine mit 37 Prozent ihrer 
Exporte in der Zeit von Januar bis Oktober 2016. Dagegen ist der Exportanteil nach 
Russland inzwischen auf knapp zehn Prozent zurückgegangen. Hintergrund ist hierbei 
auch das seit der Annexion der Krim und dem militärischen Konflikt in der Ostukraine 
bestehende Sanktionsregime. 

Nach zwei Jahren ökonomischer Talfahrt erreichen die Wirtschaft und die Landeswäh-
rung der Ukraine ein zwar niedriges aber inzwischen stabiles Niveau. Insbesondere an 
den strukturschwachen westlichen Rändern des Landes ist unter Einfluss des DCFTA 
aktuell eine positive Veränderung der Wirtschaftsstrukturen zu beobachten. Die Grün-
dung einer deutschen Außenhandelskammer ist ein deutliches Signal für das wach-
sende Vertrauen in den ukrainischen Markt. Trotz positiver Lichtblicke bleibt die öko-
nomische Grundlage der Ukraine jedoch instabil. Bedenklich bleibt auch der Einfluss 
oligarchischer Strukturen auf Regierung und Parlament.  

Die Umsetzung des Minsker Abkommens vom 12.2.2015 ist eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für eine Befriedung des bestehenden Konfliktes in der Ostukraine. 
Der Deutsche Bundestag erwartet, dass die dabei eingegangenen Verpflichtungen von 
beiden Seiten eingehalten und umgesetzt werden. Die fortgesetzten Verletzungen der 
Waffenruhe bis hin zu Angriffen und Behinderungen der OSZE-Vertreter stehen einer 
friedlichen Entwicklung und Normalisierung der Lebensbedingungen gerade im Osten 
der Ukraine im Wege. Der Deutsche Bundestag unterstützt darüber hinaus die beson-
deren Bemühungen der Bundesregierung im Normandie-Format zur Umsetzung der 
Minsker Vereinbarung zur Verhandlungen der Krise in der Ostukraine. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass es die russische Unterstützung von bewaffneten Separa-
tistengruppen ist, die für die gegenwärtige Situation kausal ist. 

Verhältnis zwischen der EU, den Ländern der ÖP und Russland  

Die ÖP war von Anbeginn als eine Transformationshilfe der EU für ihre östlichen 
Nachbarn angelegt, die zur Friedenskonsolidierung beitragen soll. Sie war niemals als 
konfrontative Maßnahme gegen Russland konzipiert.  

Basis der EU-Russland-Beziehungen ist das seit 1997 bestehende Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen. 2005 sind als Felder der Zusammenarbeit die sogenannten 
Vier Gemeinsamen Räume – der Wirtschaft, der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, für äußere Sicherheit sowie der Forschung, Bildung und Kultur – hinzugekom-
men. Die im selben Jahr begonnenen Verhandlungen für ein neues Abkommen verlie-
fen jedoch aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über ein neues Vertragswerk 
schleppend und wurden schließlich im Rahmen der ersten Stufe der aktuellen Sankti-
onen ausgesetzt. 

Vergleichbar mit der Unterstützung, die Moskau im Rahmen einer Modernisierungs-
partnerschaft oder der Politik der Vier Gemeinsamen Räume angeboten und gemein-
sam mit der russischen Regierung auch über einige Jahre auf unterschiedlichen Ebenen 
realisiert wurde, sollte den anderen östlichen Nachbarn der EU bei ihrem Bemühen 
geholfen werden, in ihren Staaten zeitgemäße wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Verhältnisse aufzubauen. In dem Maße, in dem jedoch die russische Regierung von 
der Idee einer Modernisierungspartnerschaft mit der EU inhaltlich abrückte, wuchs in 
Russland der Argwohn gegenüber den europäisch orientierten Modernisierungsabsich-
ten, wie sie sich in Georgien, der Ukraine und der Republik Moldau abzeichneten.  
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Eine der Ursachen für den Konflikt zwischen Moskau und einzelnen östlichen Nach-
barn der EU im Zusammenhang mit der Implementierung der ÖP, der sich am drama-
tischsten in der Ukraine entfaltete, liegt auch in einem Wertewandel der russischen 
Politik begründet, der sich im Verlauf der vergangenen 20 Jahre vollzogen hat. Wäh-
rend noch zu Beginn der 90er Jahre übereinstimmend die Idee eines gemeinsamen eu-
ropäischen Hauses verfolgt wurde, gewinnen in der heutigen russischen Politik zuneh-
mend Leitbilder an Bedeutung, die sich von partnerschaftlichen europäischen Vorstel-
lungen abgrenzen. Moskau artikuliert seine Leitbilder seit einigen Jahren im erklärten 
Gegensatz zu denen des Westens und sucht damit den Widerspruch zu den Wer-
tegrundlagen der EU. Bei der Implementierung der ÖP ist der Gegensatz zwischen den 
russischen und den Werteorientierungen der EU aufgebrochen.  Deutschland ist aus-
drücklich an guten Beziehungen zu Russland interessiert. Die Werte der EU stehen 
jedoch nicht zur Disposition. Sofern sich postsowjetische Staaten in souveräner Ent-
scheidung an den Werten der EU orientieren wollen, darf ihnen die partnerschaftliche 
Unterstützung nicht versagt werden.  

Es ist ein Wettbewerb der Werteorientierungen entstanden, dem wir nicht ausweichen 
können, der aber verantwortungsbewusst, fair und mit ausschließlich friedlichen Mit-
teln geführt werden sollte. Dabei kann auf die Attraktivität eines Integrationsmodells 
gesetzt werden, das staatenübergreifend das Gemeinwohl sucht und das auf der Grund-
lage bürgerlicher Freiheiten und der Einhaltung der Menschenwürde steht.  

Es ist ferner davon auszugehen, dass die gegenwärtige russische Politik gegenüber der 
EU und ihren Partnerschaftsländern überwiegend einem geopolitischen Konzept folgt, 
das sich aus dem hegemonialen Selbstverständnis einer Großmacht ableitet und damit 
die Souveränitätsrechte der Nachbarn infrage stellt. Dem steht das auf Gleichberechti-
gung aller Staaten beruhende Gemeinschaftsprojekt der EU gegenüber, das auch den 
Charakter der angestrebten Nachbarschaftsbeziehungen bestimmt. Die bestehenden 
Konflikte im ÖP-Raum gilt es friedlich zu lösen, eine Ausweitung und neue Konflikte 
zu verhindern. Gemeinsame Sicherheitsinteressen müssen formuliert werden, bei de-
nen Sicherheit für alle Staaten in der Region ohne Ausnahme gewährleistet ist und 
Anlässe für Aggressions- wie Bedrohungsängste ausgeschlossen werden.  

Gemeinsame Herausforderungen in der Region und darüber hinaus verpflichten 
Deutschland und die EU dazu, nach geeigneten Wegen zu suchen, auch Partnerschaft 
mit Russland zu gestalten. Die Souveränität, die Unabhängigkeit und die staatliche 
Integrität sowie die demokratisch legitimierten Entscheidungen der Partnerländer dür-
fen jedoch nicht zur Disposition gestellt werden. Russland sollte als großes Land mit 
geopolitischer Verantwortung für seine eigene Entwicklung Interesse am Erfolg seiner 
Nachbarländer haben, zu denen vielfältige gewachsene historische, gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen bestehen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

– die ÖP durch eigene Angebote in den Bereichen zu ergänzen, in denen Deutsch-
land Möglichkeiten, Erfahrungen und bestehende Infrastruktur vorweisen kann. 
Besonders sinnvoll sind solche Angebote im Bereich der Zivilgesellschaft, wie 
das derzeitige Programm „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
in den Ländern der Östlichen Partnerschaft“ des Auswärtigen Amts, das in den 
vergangenen drei Jahren in den Ländern der ÖP erheblich zur Stärkung und Sta-
bilisierung beigetragen hat. Gleiches gilt für die Länder mit einem Assoziierungs- 
und Freihandelsabkommen bei der Unterstützung während der notwendigen 
Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg in eine so-
ziale Marktwirtschaft unter Einbeziehung der Tarifpartner; 
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– sowohl dieses als auch die bestehenden Kooperationsangebote des Bundesminis-

teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu verfestigen und 
auszubauen; 

– sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die ÖP den Partnerländern differenziertere 
Kooperationsmöglichkeiten eröffnet. Jedes Programmland benötigt eine 
schlanke, transparente und klar definierte Agenda; 

– nicht loszulassen, im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) Räume für strukturierte Dialoge zu schaffen mit dem Ziel, 
die territorialen Konflikte in den Ländern der ÖP in einem friedlichen Prozess zu 
lösen; 

– sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen der Weiterentwicklung der ÖP-Politik 
der EU die bestehenden ökonomischen sowie gesellschaftlichen Verflechtungen
zu den jeweiligen Nachbarn stärker als bisher berücksichtigt werden. Die Nach-
barn der EU sind auch Russlands Nachbarn. Deshalb sollten auch über den ÖP-
Raum hinausgreifende Dialoge und wirtschaftliche Kooperationen unter Bekräf-
tigung der Prinzipien von Helsinki sowie der Integrität der Staaten und ihrer 
Selbstbestimmung erfolgen, um Inseln der Kooperation zu schaffen und um auch 
im Rahmen der ÖP einen Beitrag zur Entwicklung eurasischer Konnektivität zu 
leisten;  

– sich dafür einzusetzen, dass das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) als 
finanzielles Mittel zur Durchführung der Reformbegleitmaßnahmen den enormen 
Herausforderungen und Aufgaben entsprechend unter Heranziehung der Ergeb-
nisse der Halbzeitüberprüfung der Außenfinanzinstrumente der EU wo nötig fi-
nanziell ausgeweitet sowie zielgerichtet und mittels klarer Kriterien überprüfbar 
eingesetzt wird; 

– zu prüfen, inwieweit die künftigen Beziehungen zu Belarus und Armenien ein 
mögliches Kooperationselement bei der Verwirklichung des gemeinsamen huma-
nitären und wirtschaftlichen Raums vom Atlantik bis zum Pazifik auf der Grund-
lage der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der Prinzipien der  
OSZE sein können. 

Berlin, den 27. Juni 2017 

Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion 

Thomas Oppermann und Fraktion 







Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333


